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Vierundsiebzigste öffentliche Sitzung der II . Kammer.

( Fortsetzung . )

v . Z tz st e i n wird für Pforzheim stimmen , wenn dadurch
Breiten nicht ausgeschlossen wird .

Welcher wünschte , daß sämmtliche Eisenbahnen nur
im allgemeinen deutschen Interesse geführt würden . Dem

ist aber nicht so , darum muß jeder Staat für sich sorgen ,
und wer seine Interessen da opfern würde , wo die Lebens¬

verhältnisse eines großen Landestheils davon abhängen ,
der würde nicht für vernünftig gelten . Zudem hat Wür -

temberg noch nicht gebaut und wir sind nicht gehalten ,
ihm unsere LandeSintenssen auf dem Peäsentirtcller entge¬
gen zu tragen . Ein übereilter Anschluß wäre sehr gefähr¬
lich und es ist nicht einzusehen , wozu wir eilen sollten , Ven
Schlüssel aus den Händen zu geben . Er stimmt daher
für Vertagung ; wenn man dieß nicht wolle , so möge man
die Regierung ermächtigen , mit einer Actiengesellschaft zu
unterhandeln und der nächsten Kammer Vorlage zu machen .
Jedenfalls sollte die Wetterführung der Bahn von Pforz¬
heim bis zur Gränze gestrichen werden .

Schaaff behauptet , daß der Handel von Mannheim
durch den FriedrichSfrlder Vertrag nichts verloren hat
( Baffermann . Weil auf der Main - Neckarbahn noch
keine Güter tranSportirt werden ) ; er wird auch künftig
nichts verlieren . In Beziehung auf den Personenverkehr
thcilt sich allerdings Mannheim mit Heidelberg . Kömmt
die Bahn von Brüssel über Namur zur Berbacher Bahn
zu Stande , dann wird ein großer Zug über Mannheim
sich bewegen . In der vorliegenden Frage aber sieht er
die Besorgnisse für den Handel von Mannheim durch die
Richtung über Pforzheim gefährdet , wenn die Verbindung
über Breiten nicht zugegeben wird . Er kann , daher nicht
für Pforzheim stimmen , wenn nicht gleichzeitig eine Con -
eession für Bruchsal -Bretten gegeben wird .

Buss wünschte ebenfalls Verschiebung dieser Frage , bis
über den Anschluß an Würtemberg und Baiern am Boden -
fee entschieden sei ; allein dagegen spreche der Umstand , daß
Aktionäre für die Kinzigbahn sich nicht finden werden ,

ehe über den Anschluß an Würtemberg unten entschieden
ist. Er ist daher für die Linie nach Pforzheim ; die Rich¬
tung über Breiten sei von Würtemberg aufgegebcn . ( Mehr¬
seitiger Widerspruch .) Dabei sollte die Bedingung für den
Anschluß über Pforzheim gestellt werden , daß die Bahn
nach Heilbronn von Würtemberg aufgegeben werde .

Bassermann . Wenn die Bahn über Pforzheim die

frequenteste sein wird , so braucht sie sich nicht vor Breiten

zu scheuen ; und wenn Würtemberg nicht über Bretten an¬
schließen will , so hat eine Concession für diese Richtung
wieder keine Gefahr . Das Gefcheidteste wäre gewesen ,
über diese Frage mit Stillschweigen wegzugehen . Da nun
aber Pforzheim , wie eS scheint , ein Privilegium begehrt ,
so sollten alle Interessen reiflich erwogen werden ; dieS ist
aber hinsichtlich der Linie über Bretten nicht geschehen .
Wollte eine Gesellschaft auf ihre Kosten Landstraßen bauen , so
würde Niemand daran denken , eS zu verwehren ; eben so sollte
und wird es künftig bei Eisenbahnen sein . Die Nachiheile deS

FriedrichSfelber Vertrags für Mannheim fangen an sich zu zei¬
gen . Die Dampfschiffe sind fast leer und die Personenzüge brin¬

gen sehr wenige Fremde dorthin . So wird eS mit den Gütern

fein , sobald solche auf ker Main - Neckarbahn tranSportirt
werden , dann wird Mainz den Vortheil und Mannheim
den Schaden haben . In vorliegendem Falle concurrirt
Mannheim mit Heilbronn , das eine direkte Beurtfahrt mit
Rotterdam und Köln ( Antwerpen ) hat . Diese Concurrenz
wird schwerer , seit die würtembergische Regierung den

Schiffen , welche an Mannheim vorbeifahren , den Neckar¬

zoll vergütet ; die Fracht ist bis Heilbronn auf 13 kr . ge¬
sunken . Dessen ungeachtet würde Mannheim die Concur¬

renz nickt fürchten , wenn die Verhältnisse so blieben , wie
sie sind . Zieht aber von Heilbronn aus eine Eisenbahn ,
so überwiegt Heilbronn , und das badische Land hat nichts
davon . Bei solcher Lage ist es doppelte Pflicht , für die

Spedition zu sorgen , so weit eS unbeschadet der übrigen
Landesinteressen geschehen kann . Die Linie über Bruchsal
und Bretten umgeht Heilbronn und hätte daher sogleich
gewählt werden sollen . Der Umweg über Pforzheim ändert
dieS wieder zum Rachtheil des badischen Handels . Bei



der Main - Neckarbabn hielt man den Umweg von 2 Stun¬
den über Mannheim für unzulässig , jetzt hält man einen

Umweg von 8 bis 9 Stunden für naturgemäß . Wir

haben noch mehrere Jahre , bis von Stuttgart nach Ulm

gebaut sein wird ; Baiern weigert sich der Verbindung von
Ulm mit Augeburg , wir können also warten , bis die Kin -

zigbahn gesichert sein wird ; und sollten wenigstens keinen
Ausschluß für Breiten beschließen .

Geh . Rath Rebenius . ES war ein guter Gebrauch ,
daß früher der Sandmann , welcher einen Prozeß verloren

halte , 24 Stunden lang gegen die Richter sagen durfte
was er wollte . Dies mag auch den Mannheimern in Be¬

zug auf die Main -Neckarbahn vergönnt fein , aber man
sollte doch einmal damit aufhören . Hätten wir den Ver¬
trag mit H . ssen nicht , so wäre die Verbindung von Straß -

lburg mit Mainz befördert worden . Die Residenz Darm¬
stadt hätte durch eine Bahn von Frankfurt über Darmstadt
bis gegenüber Worms bedacht werden können . Man hat
durch die Unterschrift des Vertrags Mannheim vom Un¬

tergang gerettet ; es war das Aeußcrste , was man er¬
langen konnte . Der Zug von Norden nach Süden bewegte
sich seit undenklicher Zeit von Frankfurt nach Heidelberg ,
wan konnte ihm daher den Umweg über Mannheim nicht
zumuthen . Die Abnahme des Personenverkehrs ist eine
Felge der Concurrenz der Eisenbahn mit der Dampfschiff¬
fahrt , und eS wäre ganz daS Nämliche , wenn die Bahn
direkt nach Mannheim geleitet worden wäre . Wer sich dort
nicht aufhalten wollte , der wäre vorbei gefahren .

Buhl . Der letzte Zug würde doch in Mannheim über¬
nachten und der Friedrichsfelder Vertrag hat seine Nach¬
teile schon deutlich gezeigt . Dagegen hat der Redner nicht
die Ansicht , daß die Entscheidung der vorliegenden Frage
eben so bedenklich für Mannheim sei . Die Ansicht , daß
man ein Privilegium für Eisenbahnen eben so wenig geben
sollte , alS man es für Landstraßen geben würde , hält der
Redner nicht für richtig ; man müßte dann auch eine Con -
cession von Bruchsal nach Speyer geben . Wir müssen
Unsere Verhältnisse benützen , auf ehrenhafte Weise , aber
nicht zur Verletzung unserer LandeSinter »ssen . Er besorgt
keine Nachtheile für Mannheim von der Richtung über
Pforzheim . Den Vorlheil der Richtung über Bretten müßte
Mannheim ohnehin mit Frankfurt und Bieberich theilen .
Die Hauptfrage ist die Bedeutung der Stadt Pforzheim ,
welche der Zentnerzabl noch mehr Güter versendet als der
Mannheimer SpeditionShandel , und namentlich den Güler -
zug abwärts auf der Staatsbahn beleben würde . Der ganze
würtembergische Schwarzwald wird durch die Bahn in
Pforzheim seinen Marktplatz haben , im andern Fall wird

er sich nach Stuttgart wenden , und Pforzheim ebenfalls .
Die Frage ist reif genug . Mit Zittels Antrag ist er ein¬
verstanden ; der Anschluß kann nur allein in Durlach statl -
finden . Um aber den Lokalverkebr zu erlüchtern , ist eS
nothwendig , unsere Spurweite beizubehalten . Er schlägt
vor , dem Antrag beizusetzen : „ mit Beibehaltung unserer
Spurweite . "

Geh . Rath Nebeniuö . Wenn man eine Liebhaberei
für die Landesintereffen eine LteblingSidee heißt , so gehört
die Bahn nach Pforzheim allerdings zu meinen Lieblings «
ibeen , aber in keinem andern Sinne . Die Nothwcndigkeit
einer Verbindung mit Würtemberg und die Zweckmäßigkeit
der Richtung über Pforzheim hat der Redner stets erkannt
und hält sie für übereinstimmend mit dem allgemeinen
deutschen Interesse . Würde die schmale Spur gewählt , so
müßte wohl die Bahn nach Karlsruhe geführt werden ;
allein er hält für besser , den Spurwechsel in Pforzheim
eintreten zu lassen , wonach dann die Einmündung in
Durlach erfolgen würde .

Ulrich glaubt , daß der Commiffionsantrag im Interesse
deS ganzen Landes liege .

Soll findet es natürlich , daß , wenn die schmale Spur
angenommen würde , die Bahn nach Karlsruhe geführt
werden müsse . Die Frage wegen Breiten ist beinahe zwei
Jahre alt , also reiflich erwogen . Jetzt aber würde diese
kürzeste Route durch Würtemberg die Schweizerkantone
veranlassen , das Zustandekommen der Parallelbahn auf
dem linken Ufer dis Mainz zu bewirken . Er unterstützt
den Commissionsantrag .

Knittel erklärt sich gegen die Verschiebung und für die
Richtung über Pforzheim .

Rindeschwender stellt den Antrag , die Diskussion
am Nachmittag fortzusetzen .

Der Präsident unterbricht die Sitzung bis 5 Uhr .
Nachdem die Sitzung wieder eröffnet worden , wird zur

Verlosung der Reihenfolge deö Austritts und zur Wahl
deS ständischen Ausschusses geschritten , deren Ergebniß wir
in Nr . 229 , S . 916 mitgctheilt haben . —

Fortsetzung der Diskussion über den Eisenbahnbau nach
Pforzheim .

Dennig . Auf dem vorigen Landtage schützte man Ter -

ränschwierigkeitcn , großen Aufwand u . s. w . vor , um den
Bau nach Pforzheim zu verschieben . Jetzt sagt man , er
schade der Kinzigthalbahn . Allein es ist nicht einzusehen ,
warum der Bau verzögert werden soll, da man auS guter
Quelle weiß , daß keine Gesellschaft für die Kinzigthalbahn
sich bilven werde , biS die Richtung über Pforzheim ent¬
schieden ist. Die Industrie in Pforzheim leibet , wenn sie
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länger der Eisenbahn entbehrt , welche Andere besitzen. Die
Bahn wird der Stadt Pforzheim den Markt von 5 Ober¬
ämtern zuführen und ihrem Handel und Verkehr eine Be¬

deutung geben , die dem Lande von Nutzen sein wird .
Die Mittel sind vorhanden ; aber eS werden sich wenige

Kapitalisten für beide Bahnen finden , und die Mannheimer
haben vcrmuihlich einen andern Rückhalt an würtembergi -

fchen Interessen und Zusicherungen . Man darf daher nicht

sehr darauf pochen , daß die Gerechtigkeit gebiete , beide

Bahnen zu conccssioniren ; gerade der Umstand , daß die

Bahn über Paris , Mez , Bruchsal nach dem Osten die kür¬

zeste ist , verbietet unS , den großen Verkehr auf dem kür¬

zesten Wege durch unser Land zu führen und dadurch die

Kinzigbahn unmöglich zu machen . Die eigentliche Furcht
der Mannheimer scheint daö Gespenst eincS Hafens in
Knielingen zu sein .

Bleidorn hält eS im Interesse der Kinzigbahn und
des Landes , sich jetzt für die Richtung über Pforzheim
zu entscheiden . Er unterstützt den Antrag des Abg . Ziktel ,
die Bahn nicht mit Umgehung von Durlach nach Karls¬
ruhe zu führen , von wo Personen und Güter, - welche ab¬
wärts gehen , wieder nach Durlach zurückgebracht werden
müßten .

Mathy . Wie man sagt , laufen wir Gefahr , daß der
Bau und Betrieb des besten Stückes der Llnie von dem
oberen Endpunkte der Landesbahn nach dem Bodensee , zum
Bau und Betrieb einer fremden Gesellschaft überliefert
werde , wodurch eine Bahn von Zürich nach RomanShorn
begünstigt , von Basel nach Constanz fast unmöglich gemacht
und von Offenburg nach Constanz erschwert würde . Ich
kann dieS nicht glauben , da wir Alle die Führung einer
Bahn nach Constanz als die Hauptaufgabe erkennen , welche
rechtzeitig gelöst werden muß . Jetzt soll gar ein An¬
schluß an Würtemberg sogleich beschlossen und ausge¬
führt , dadurch die würtembergische Seebahn begünstigt und
die Kinzigthalbahn vereitelt werden . Mag eS zur Ermun¬

terung von Actionären der Letzteren dienen , wenn fcstgcstellt
wird , daß der unausbleibliche Anschluß an Würtemberg
seiner Zeit nur über Pforzheim gehen werde , so be¬

greife ich doch nicht , wie es Sie beruhigen kann , wenn die
Ausführung jener Verbindung sogleich beschlossen wird ,
bevor der Bau der Kinzigbahn gesichert ist, wenn also der
Letzteren die Priorität entzogen wird , auf welche so Vieles
ankömmt . Daß aber künftig der Anschluß an Würtemberg über
Pforzheim gehen soll , daö ist bereits beschlossen . Die Re¬
gierung und beide ' Kammern haben sich dafür erklärt , taS
weiß Jedermann , die Frage liegt also für Pforzheim so
günstig als möglich . Sie auf diesem Landtage weiter zu

führen , dazu sehe ich keinen Grund , wohl aber viele Gründe ,
eS nicht zu «hun , worunter mir der wichtigste der ist, daß
unser großes Ziel , daS wir möglichst fördern müssen , die
Bahn von Offenburg nach Constanz , dadurch in 'S Unge¬
wisse gestellt wird . Ich würde daher den früheren Antrag deS
Abg . Buhl wiederholen , über die vorliegende Frage zur
Tagesordnung zu gehen , mit Bezugnahme auf die früheren
Beschlüsse ; allein leider hat ihn die Kammer verworfen .

In zweiter Linie kann ich zwar nicht für eine Verbin¬
dungsbahn mit Würtemberg , aber doch für eine Lokalbahn
bis Pforzheim stimmen , weil diese Stadt und ihre Umge¬
bung die Bedingungen bezüglich ausHandel und Industrie
haben , welche durch eine Eisenbahn unterstützt , gefördert
und entwickelt zu werden verdienen , und ihrerseits wieder
einer Eisenbahn Nahrung sichern .

Von Breiten sollte man jetzt gar nicht sprechen . Kein

Regierungswille und kein Kammerbeschluß , heute gefaßt ,
wird den Bau für alle Zukunft hindern können

'
, falls er

sich als noihwendig für den großen Verkehr darstellen sollte .
DaS begreift Jeder , das wird auch den Aciionären einer
Kinzigbahn nicht entgehen . Letztere kann dessen ungeachtet
bestehen ; sie hat Ab - und Zuflüsse von Frankreich und
Italien her zu erwarten , von entfernteren will ich nicht
reden , welche ihr von keiner anderen Linie streitig gemacht
werden können . Allein dazu ist vor Allem nöthig , daß sie
gebaut und daß sie in Angriff genommen werde , bevor
man von Pforzheim an die würtembergische Grenze baut
und bevor man von Breiten nur ernstlich spricht . Eine
vorherige Ableitung über Pforzheim und dazu eine zweite
über Brette » , daS wäre in der Thal mehr als die Kinzig¬
bahn ertragen könnte . Damit würde man - alle Beschlüsse
zu Gunsten einer Seebahn aufheben , und die Adresse sammt
dem Gesetz könnte man als werthloses Papier verbrennen .

Welte schildert die Vorzüge der Kinzigthalbahn für die

Interessen deS Landes und deS großen Verkehrs ; ihr muß
vor Allem Rücksicht getragen werden , schon darum , weil sie
größere Schwierigkeiten hat . Man sollte daher die Aus¬

führung der Bahn von Offenburg nach Constanz zuerst
sichern und bis dahin den Anschluß an Würtemberg ver¬

schieben , oder doch gleichzeitig mit dem Bau von Offenburg
nach Hornberg auf Staatskosten beginnen .

Jörg er stimmt in erster Linie für Tagesordnung , in

zweiter Linie für Ertheilung der Conccssion an beide Ge¬

sellschaften , für die Richtungen über Brette » und über

Pforzheim .
Stösser gibt kurz die Gründe an , weßhalb er für die

Richtung über Pforzheim stimmt .
Rindeschwender hält den Gegenstand für erschöpft ,



trägt auf Abstimmung an und tritt den Anträgen deS
Abg . Welte bei.

Hel ding . Nach der bisherigen DiScussion sollte man
glauben , die Eisenbahnen würden nur zur Spedition aus¬
wärtiger Güter gebaut und man vergißt daS eigene Land.
Die Interessen von Pforzheim sind sehr zu berücksichtigen .
Mannheim erheischt nicht eine Verbindung über Breiten,
sondern über Wiesloch und SinSheim.

JunghannS I . Uebcr diese Petitionen ist nicht berichtet;
sie sollten dem Gr . Staatsministerium zur Berücksichtigung
überwiesen werden .

Kapp erinnert , daß die Seebahn die Hauptaufgabe bleibe.
Hecker , v . So fron und Schmitt v . M. verzichten

auf das Wort.
Gottschalk äußert : Der Grund , daß er die Motion

so spät gebracht , liege darin , daß die andere Eisenbahn¬
fragen bisher so verwirrt waren . Er hat dabei nicht nur an
Mannheim gedacht, sondern daran , daß cS oberhalb Durlach
auch noch Leute gebe. Bei der Richtung über Pforzheim
wird Mannheim nicht gefährdet , und wenn die Staatsbahn
Eigenthum der Mannheimer wäre , sie würden schwerlich
an Wiesloch - SinSheim oder Breiten denken . Der Redner
Witt noch ausführlich den gegen Pforzheim erhobenen Ein¬
wendungen entgegen .

Bader möchte die Beibehaltung unserer Spurweite bis
Pforzheim nicht zur unerläßlichen Bedingung machen, weil
die Unternehmer eine so kurze Strecke nicht betreiben, son¬
dern der StaatSbabn zum Betrieb überlassen müßten . ES
könnte daher der Fall eintrelen , daß die enge Spurweite
gewählt und dann die Bahn btS Karlsruhe fortgesetzt wer¬
den müßte. Die Entscheidung über die Pforzhcimer Rich¬
tung wird für daS Unternehmen der Kinzigthalbahn sicher
günstig wirken.

Der Präsident bringt die zehn Anträge , welche im
Verlaufe der DiScussion gestellt wurden , zur Kcnntniß der
Kammer eö wird darüber abgestimmt , wie folgt :

1 . Der Antrag , keine Concession für eine Bahn gegen
Osten zu ertheilen , wird verworfen . 2. Die Concession so
lange zu verschieben, bis der Bau einer Kinzigihalbahn
gesickert sein wird — verworfen. 3 . Mit einer Actienge-
seüschaft für die Pforzhcimer Linie zu unterhandeln und
das Resultat dem nächsten Landtage vorzulegen — ver¬
worfen . 4. Conreffioiien für beide Richtungen , über Bru¬
ten und über Pforzheim zu ertheilen — verworfen . 5.
KarSruhe als Ausgangspunkt der Dahn über Pforzheim
zu stleichcn und nur Durlach beizubehalten — angenom¬
men . 6 . Die Concession nur bis Pforzheim und nicht
weiter bis zur würtembergischen Grenze zu ertheilen — an¬

genommen. 7 . Die badische Spurweite für die Bahn bi-
Pforzhcin beizubehalten — angenommen .

Durch diese Beschlüsse fallen drei weitere Anträge hin¬
weg. Uebcr den Beschluß unter Ziff. 6 entstehen Zweifel ,indem mehrere Mitglieder glaubten , eS werde zuerst über
die Strecke bis Pforzheim und dann über die Weiterfüh¬
rung bis zur Grenze abgestimmt werden. Die Kammer
stimmt nochmals ab , und beschließt mit 31 gegen 27 Stim¬
men , bei dem EommiffionSantrag zu bleiben , wonach die
Bahn bis Pforzheim , oder weiter bis zur würtembergi¬
schen Grenze concessionirt werden kann .

Der Beschluß der Kammer geht demnach dahin : sie er¬
mächtige die Gr. Regierung , wenn sich Unternehmer dazu
finden , die Concession zum Bau und Betrieb einer Eisen¬
bahn von Durlach nach Pforzheim oder über Pforzheim
an die würtembergische Grenze unter Beibehaltung der
badischen Spurweite unter denselben Bedingungen, welche
für den Bau einer Kinzigthalbahn festgesetzt wurden , zu
ertheilen , nur sollte eine Betheiligung der Staatskasse da
bei nicht stattfinden .

Schluß der Sitzung.

Fünfundsiebzigste öffentliche Sitzung der II . Kammer .

Karlsruhe , 12 . September. Vorsitz des Präsidenten
Mitt er maier . RegierungScommission : Ministerial-
director Rettig .

Vom Sekretariat wird vorgelegt : Bitte der Ge¬
meinde Hintschingen , Amts Engen , die selbstständige Ver¬
waltung deö Gemeindevermögens betreffend.

Der Präsident zeigt an : Die erste Kammer ist der
Adresse wegen der Confessionsschulen nicht beigetreten , da¬
gegen hat sie der veränderten Adresse wegen Aüodification
der Erb - und Schupflehen zugestimmt.

DiScussion deS von dem Abg. JunghannS H. er¬
statteten Berichtes über die zur Motion erhobenen Peti¬
tionen wegen Ablösung der Jagdrechte und Revision deS
WlldschadengesitzeS. —

Die Petitionen, deren Inhalt zum Gegenstand einer Mo¬
tion erhoben und woiüber fetzt berichtet wirb , sind folgende :

1 ) die Gemeinden Eigeltingen und VolkenShausen bitten
um ein Gesetz , welches die Jagdberechtigungen gegen Ent¬
schädigung aufhebe und den Gemeinden auf ihren Mar¬
kungen überlasse.

2) Die Gemeinde Aufen, im Amte Dvnaueschingen , be¬
hauptet, daß daS Wilbschadengefttz zum Schutze der Land -
wirlhschaft nicht hinreiche, und bittet : der bisherigen Auö-
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Übung der Iagdrechte durch ihre Ablösung oder durch Re ,

Vision des Wildschadengesetzes ein Ende zu machen .
3 ) Die Gemeinde Hesselhurst klagt über den großen

Schaden , den das Wild in Feld und Wald anrichte , und

fragt , wozu die landwirthschastlichen Vereine gebildet wür¬
den , wenn die Erzeugnisse der Landwirthschast gleich jenen
der Forstwicthschaft den wilden Thieren zum Opfer dienen

sollen ?
Sie bittet : durch Zerschlagung der Iagddistricte oder

auf irgend eine andere Weise zu helfen .
4 } Die Gemeinde Aach will nicht , daß der Landmann

die mit saurem Schweiß gewonnenen Früche seiner Arbeit
mit dem Wilde theile ; sie beklagt , daß die Grundherren

sich vereinigen , um das Wild zu hegen und zu vermehren ,
daß sie ihrcö Vergnügens wegen das Eigenthum Anderer

beschädigen , und daß sie trotzig auf ein Recht pochen , daö

einzig der rohen Gewalt seinen Ursprung verdanke ; daß
in ihren Augen der Mensch weniger gelle , als ein wildes

Thier ; daß die Jagdaufseher nicht selten ohne Recht und

Roth die Frevler lödten öder zu Krüppeln schießen , und

daß der übermäßige Wildstand zur Wilderei reize und da¬

durch die Moralität mancher Bürger vernichte .
Sie bittet um ein Gesetz , welches die Jagdberechtigung

gegen mäßrge Entschädigung aufhebe und den Gemeinden
und Waldeigcnthümern überlasse .

5 ) Die Gemeinden Haslach und Mühlrnbach tragen
vcr : die fürstenbergische Domainencanzlei habe in früheren
Zeiten die Jagden jeweils nach Ortsmarkungen verpachtet ,
und dadurch sei die Zahl der Pächter vermehrt und jene
deö Wildes vermindert worden . Dieses Verfahren halte
sie aber nicht mehr ein ; sie habe namentlich vor 5 bis 6

Jahren die Jagden im ganzen Amtsbezirke HaSlach an
den dortigen Amtsvorstand verpachtet , der mit dem

größten Eifer für die Vermehrung deS WildstandcS ge¬
sorgt habe , und nun durch daS von ihm gehegte zahlreiche
Wild die Felder seiner Amtsuntergebenen verwüsten lasse,
überdieß aber noch dadurch ein Aergcrniß gebe , daß er in
Gemeinschaft mit anderen Jagdfreunden an den Sonn¬

tagen während deö Haupigotkesdienstes seinen Jagdrer -

gnügurigcn n -. chgehe . Den Wildschaden ersetze dieser Jagd -

pächler nicht , weil die Güterbesitzer es für nutzlos hielten ,
ihn bei dem Oberamtmann , der er selbst sei , zu verklagen ,
und weil sie die Verfolgungen fürchten , welchen sie sich
durch eine Entschädigungsklage aussetzen könnten . Die
Pctenteu biiten : die hohe Kammer möge dahin wirken , daß

a ) ein Gesetz über Ablösung der Iagdrechte erlassen oder ,
wenn dieß nicht möglich sei , daß wenigstens den Jagd -

eigenthümeen aufgcgeben werde , die Jagden in kleinen

Abtheilungen und jeweils nur auf kurze Zeit zu ver -
packten ;

b ) daß keinem Beamten gestattet werde , in seinem Be -
zirke zu jagen und Jagden zu pachten .

6 ) Die Gemeinde Tannheim führt aus , daß das Wild -
schadengesetz keinen hinreichenden Schutz darbiete , und bittet
um Erwiikung eines Gesetzes , wodurch die Jagd - und
Fischereirechte , unter Zugrundlegung des dem Berechtigten
zugefloffenen Reinertrags , für ablösbar erklärt werden .

7) Die Gemeinden Hetlingen , Jstein , Efringen , Kir¬
chen, Wintersweiler , Welmlingen , Blansingen und Klein -
kemS, im Amtsbezirk Lörrach , klagen über den großen Wild¬
stand im Wiesenthal , der hauptsächlich darin seinen Grund
habe , daß ein reicher Bürger von Basel die Jagd auf zehn
bedeutenden OrtSmarkungen gepachtet und Wild aus an¬
deren Gegenden , unter anderem aus einmal 200 Hasen ,
auf die gepachteten Jagdbezirke verpflanzt habe . DaS Ge¬
setz vom 3l . Okrbr . 1833 bietet , so behaupten sie , keinen
hinreichenden Schutz gegen den Wildschaden ; sie bitten da¬
her um Erwirkung eines Gesetzes , wodurch die Iagdrechte
für ablösar erklärt , oder doch wenigstens der Jagdbetrieb
auf kleine Bezirke beschränkt , die Jagdpachte ihrer Dauer
nach abgekürzt und Ausländer von denselben ausgeschlossen
werden ; endlich bitten sie auch eventuell um Revision deS
Wildschadengesetzes .

8 ) Die Gemeinden Büchenau und Neuthard , im Ober¬
amt Bruchsal , beschweren sich über die häufigen Mißhand¬
lungen , welche der Pächter der dortigen Jagd gegen die
Landleute übe . Sie führen fünf Fälle an , wobei der ge¬
nannte Jagdpächter einzelne Landwirthe bald auf ihren
Gütern , bald auf der Landstraße oder im' Walde angefallen ,
geschlagen oder auf andere Weise , ohne allen Grund , miß¬
handelt habe . Sie behaupten , daß dieser Jagdpächter auf
gütliche Aufforderungen niemals eine Entschädigung leiste ,
und daß eS gefährlich sei , gerichtlich gegen ihn aufzutreten .
Sie halten das Wildschadengesetz überhaupt für mangel¬
haft , und bitten die hohe Kammer , mit allen Kräften da¬
hin zu wirken , daß bald ein Gesetz in ' S Leben trete , wel¬
ches auf billige und gerechte Weise die Ablösung der

Jagdberechtigungen normirt , und deren weitere Ausübung
im Interesse der Landwirthschast , den Gemeinden überläßt .

9 ) Zwölf Bürger von Lörrach und Schopfheim bitten
mit Rückweisung auf ihre Petition vom 23 . Dezember 1845
um Erwirkung eines Gesetzes , wodurch Ausländer von

Jagdpachtungen ausgeschlossen werden .
10 ) Siebenundfünfzig Bürger auS Ettcnhcim , Kippen -

hcim , Orsckweier , Wallburg , Mahlberg , Kappel , Grafen¬
hausen , Münsterthal und Ringsheim beklagen sich über die

>
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Brutalität der Jagdaufseher des Daniel Völker von
Lahr und über die Gefahren , denen die Landwirthe
durch ihre Entschädigungsklagen auSgefetzt sind ; sie bezie¬
hen sich auf ihre früheren Petitionen zurück , behaupten ,
daß die vielerlei Bedrückungen und Willkührlichkeiten der
Jagdbcrechtigtcn gegen die Güterbesitzer nur durch ein
Gesetz vermieden werden können , wodurch die Jagden für
ablösbar erklärt und den Gemeinden zur Verpachtung
übergeben werden , und bitten um Erwirkung eines solchen
Gesetzes .

II ) Sechzehn Güterbesitzer aus Blankenloch im Landamt
Karlsruhe sprechen sich mit Dank darüber aus , daß Seine
Königliche «Hoheit der Großherzog den Hardwald mit
Pfählen umzäunen ließ , und dadurch den Wunsch zu er¬
kennen gab , daß Niemanv durch das Wild beschädigt werde .

Sie beklagen sich aber über daS Aufsichtspersonale ,
welches zwischen den Pfählen einen so weiten Raum lasse,
daß die Hasen durchschlüpfen und die Setzlinge auf den
Feldern zerstören können . Besonders empfindlich sei dies
für die Landwirthe , welche LieferungSaccorde mit den
Rübenzuckerfabriken abgeschlossen haben und die Verträge
nicht erfüllen können , weil die Hasen die Rübensetzlinge
abfreffen . Kömmt es dann zur Abschätzung des Wild¬
schadens , so nehmen , wie die Petenten behaupten , die
Schätzer auf den Werth , welchen die Pflanzen nach dem
natürlichen Laufe der Dinge zur Zeit der Ernte haben
würden , keine Rücksicht , und der Bauer muß sich mit dem
unzureichenden Schadenersatz begnügen . Die Petenten bit¬
ten : diesem Uebelstand auf irgend eine Weise abzuhelfen .

Aehnliche Petitionen , wie die unter Nr . 1 bis 10 ge¬
nannten , sind in - den Jahren 1837 , 1840 und 1842 der
zweiten Ständekammer von vielen Gemeinden des Landes
zugekommen . Diese fortgesetzten Beschwerden müssen zur
Ueberzeugung führen , daß daö Gesetz vom Oktober 1833
die Güierbesitzer nicht gegen den Wildschaden schützt und
keinen zureichenden Eisatz dafür gewährt .

Der Bericht führt nun in kräftigen Zügen auS : daß in
Deutschland die Jagd immer ein Zubehör der Güter und
mit dem ächten Eigenthum jeweils verbunden war ; daß
die Idee von der Regalität der Jagd erst im scchSzehnten
Jahrhundert aufkam , aber jeder gesetzlichen und rechtlichen
Grundlage entbehrt ; daß in Baden daS Jagbrecht weder
ausschließlich dem Staate , noch den Grund - und LtandeS -
herren gebührt , sondern « in Recht deS Grundeigenthümers
ist, welchem Stande er auch angehören mag ; daß aber dem
natürlichen und posiiiven Rechte ein Besitzstand , oder viel -
mehr ein Mißbrauch entgegentritt , welcher , da ihn unsere
eigrnthümlichen deutschen Verhältnisse begünstigen , eine

Ablösung der Jagden , die von anderen Personen als den
Grundeigenthümern auSgeübt werden , wünschenSwerth , ja
nothwendig macht . Deßhalb schlägt die Commission vor ,
das von dem Minister Winter schon 1833 in Aussicht
gestellte JagdablösungSgcsetz hervorzurufen , und deßhalb in
einer Adresse zu bitten : „ den Ständen baldmöglichst den
Entwurf eines Gesetzes vorlegen zu lassen , durch welches
die Grund - und MarkungSeigenthümer für berechtigt erklärt
werden , die auf ihren Liegenschaften haftenden Jagdrechte
gegen eine billige Enschädtgung der Jagdberechtigten ab¬
zulösen . "

Die Commission hat endlich daS W i l d s ch a d e n g e s e tz
vom 31 . Oktober 1833 einer Prüfung unterworfen und
schlägt folgende Abänderungen vor :

1 ) Nach dem § . 7 des Gesetzes soll der Schaden , welchen
Räubthiere verursachen , nicht vergütet werden . Die
Landwirthe haben aber die Erfahrung gemacht , daß zu¬
weilen Streit darüber enlstehl , ob ein Wild zu den Raub -
thieren zu zählen fei oder nicht , und daß dieser Streit in
der Regel zum Nachtheil der Güterbesitzer entschieden wird .
Weniger auS diesem Grunde , alS weil der Schaden , welchen
manche Räubthiere den Felderzeugnissen zufügen kein un¬
bedeutender und weil ein zureichender Grund , hier eine
Befreiung von der Ersatzpflicht eintreten zu lassen , nicht
vorhanden ist, schlägt die Commission vor , auf die Aus¬
scheidung des Wortes „ Raubthicren " aus dem § , 7 deS
Gesetzes anzutragen .

2 ) Der Art . 8 deS Gesetzes stand nicht in dem Regie -
rungsenlwurf , sondern er wurde von der ersten Kammer
vorgeschlagen , von der zweiten aber angenommen , weil
diese unterstellte , daß jeder Landwirth , schon um das zahme
Vieh abzuhalten , gedrungen sein werde , seine Hausgärten
einzuzäunen . Eine nicht unbedeutende Minorität der zweiten
Kammer widersetzte sich damals der Annahme dieses Ar¬
tikels , weil die Hausgärten in Waldgegenden oft sehr
groß und nur mit Planken oder in einer Höhe von drei
Schuhen mit Steinen eingefriedet seien , eine andere Um¬
zäunung aber den armen Leuten allzu große Kosten ver¬
anlassen würde . Die Commission theilt diese Ansicht , und
schlägt vor , darauf anzutragen , daß auS dem § . 8 daS
Wort „ HauSgärten " auSgeschieden werde .

3) Der Art . 11 deS Gesetzes veranlaßt « schon viele Be¬
schwerden , er verursachte namentlich doppelte Arbeit , dop¬
pelte Kosten und zweifache Zeitversäumniß . Es wird daher
eine Abänderung dieses Artikels nach folgender Fassung
beantragt :

„ Wenn in dem , im § . 9 gedachten Fall die Beschädigung
von der Art ist , daß ein Wachsihum der beschädigten
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Erzeugnisse noch möglich erscheint , so kann der Beschä¬
digte verlangen , vaß der muthmaßliche Schaden von den
Schätzern ausgenommen , abgcschätzt und die Entschädi¬
gungssumme von dem Jagdinhaber einstweilen hinterlegt
werde . Dem Jagdinhaber und dem Beschädigten steht
es dann frei , bei Eintritt der Reife deS Gewächses eine

nochmalige Schätzung zu verlangen , welche dahin gehen
soll : ob und wie viel der Ertrag als Folge des erlittenen
Wildschadens sich geringer oder höher hcrauöstelle ; in
diesem Falle werden die zur Zeit der Ernte für das be¬
schädigte Gewächs bestehenden Preise angenommen , und
an dem Betrag der etwaigen Entschädigung die gerin -

gern Einheimsungskosten abgezogen . Wird aber Liese
zweite Schätzung versäumt , so erhält der Beschädigte die
bei der ersten Schätzung ausgemittelte Entschädigungs¬
summe ."

4 ) Die größten Klagen werden mit vollem Rechte im
ganzen Lande gegen die Bestimmungen erhoben , welche im
§ . 12 deS Gesetzes die Enischädigungopflicht des Jagdin¬
habers für Wildschaden , der in Waldungen verübt wird ,
allzusehr und ohne einen haltbaren Grund beschränken . Die
Commission schlägt daher vor , auf den Strichs dieses Pa¬
ragraphen anzutragen .

5 ) Nicht selten werden in Feld und Wald durch die
Jagdinhaber und ihre Gehülsen bei der Ausübung der
Jagd starke Beschädigungen verursacht . Ueber solche Be¬
schädigungen schweigt das Wildschadengesetz . Die Entschä¬
digungspflicht folgt nun wohl aus dem L. R . S . 1145 ,
1382 , 1383 und 1384 , und cs bedarf , um sie im Allge¬
meinen festzustellen , keines besonderen Gesetzes . Muß aber
der Entschädigungsanspruch auf dem gewöhnlichen Wege
verfolgt werden , so ist dies mit vielen Umständen , Kosten
und Schwierigkeiten verbunden , zumal da die meisten
Jagdinhaber einen prioilegirten Gerichtsstand haben . Die
Commission schlägt daher vor , zu dem § . 24 des Gesetzes
vom 31 . October 1833 folgenden Zusatz zu beantragen :

„ Ebendasselbe Verfahren findet statt für die Klagen wegen
Beschädigungen , welche bei der Ausübung der Jagd dem
Grundbesitzer durch den Jagdinhabcr oder durch dessen
Diener und Gehüsten zugefügt werden , für deren Hand¬
lungen der Inhaber der Jagd unmittelbar hastet ."

Der Schiußanirag lautet :
« Die Kammer wolle Seine König ! . Hoheit den Groß -
hcrzog in einer unterthanigsten Adresse bitten , den Stän¬
den ein Gesetz vorlegcn zu lassn , durch welches obige
Aenderungen deS WildschadengesttzeS ausgeführt werden . "
Der Berichterstatter bemeikt , daß ein besonderer

Antrag wegen der Petitionen nicht gestellt ist ; dieselben

möchten sämmtlich dem großh . Staatsministerium mit
Empfehlung überwiesen werden .

He im bürg er . Ich unterstütze diesen Bericht mit
vollem Herzen . Die Ablösung der Jagdrechte ist da »
Mittel , wodurch den vielen Klagen wegen Schaden abge¬
holfen werden kann . Meine Herren , ich will Ihnen Auf¬
schluß geben , wie eS mit dem Jagdwesen in meinem Be¬
zirke steht . Mehr alS zwanzig Gemarkungen sind an
Einen Pächter , größtenlheils auS der Hand , abgegeben
worden . Die Jagd in der Gemarkung , wo ich wohne , ist
sogar seit 34 Jahren nickt mehr öffentlich versteigert worden ,
wodurch der StaatScasse bedeutender Verlust zugefügt und
dem Pächter Gelegenheit gegeben wurde , einen so großen
Wildstand zu hegen , daß cS empörend ist , zu sehen , wie
dort das Wild den Bürgern die Früchte ruinirt und die
Waldungen beschädigt , was die Regierung nicht verant¬
worten kann . Wie ich gehört habe , soll diese Pacht noch
5 Jahre bestehen , also auch das Wild noch so lange gehegt
werden können . DieS vermögen aber die Bewohner jenes
Bezirkes nicht mehr zu ertragen , und wenn die Regierung
nicht bald Abhülfe schafft , so werden sie genöthigt , zur
Selbsthülfe zu greifen . Um diesem vorzubeugcn , erlaube
ich mir , einen Antrag zu stellen , welcher dahin geht :

„ die Negierung zu bitten , jene Jagden , welche aus der
„ Hand und in großen Bezirken abgegeben wurden , so-
„ gleich aufzukündigen , solche im Wege öffentlicher Stei -
„ gerung auszusetzen und dafür zu sorgen , daß Ein
„ Pächter nicht mehr als eine Gemarkung in Pacht
„ nehmen kann . "

Stimmen Sie meinem Anträge bei , meine Herren , daß
das Unglück , welches auf meinem Bezirke lastet , abgewälzt
wird . Denken Sie an die schönen Früchte , die durch das
Wild verdorben werden ; cS ist himmelschreiend , besonders
in Jahrgängen , wie der gegenwärtige , wo der arme Mann
fast nicht mehr im Stande ist , die theueren Früchte zu
kaufen .

Peter . Daß ein Gesetz über die Ablösung von den
Grundeigenthümern verlangt werden kann , ist so klar als
die Thatsache , daß ihnen das Wild Schaden thut . ES
kann übrigens durch Befehle , den Wildstand zu mindern ,
nicht geholfen werden . Die Vorschläge der Commission
betrachte ich als wahre Verbesserungen deS Wildschaden¬
gesetzes, und stimme ihnen von Herzen bei .

Junghanns I . Es stellen zwar Lehrer des Privat -
rechtes den Satz auf , die Präsumtion streite gegen daS
Jagdregal ; allein sie eikennen auch an , daß cS ein Zubehör
des sogenannten ächten EigenthumS war , das sich in den
Händen deS hohen und niederen Adels befand . Unter den
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gegenwärtigen Verhältnissen können die von der Com ,

Mission aufgestellten Behauptungen nur zu zahllosen Pro ,

ressen führen . Die meisten Klagen kommen aus den Be ,

zirken Lahr und Ettenheim , wo 32,000 Morgen in der

Hand Eines Pächters vereinigt sind , der zwar 1,800 fl .

Pacht bezahlt , womit aber dem Schaden nickt abgeholfen

ist. Durch ein Gesetz über die Ablösung wäre den Klagen

nicht Genüge geleistet und der Redner würde statt deS

Commissionsantrages lieber eine Adresse sehen , worin ge¬
beten würde , daß man künftig nicht mehrere Jagddistricte
in einer Hand zusammen kommen lasse, und wo ein Bezirk

zu groß erscheint , ihn vertheile . Mit den Bemerkungen zu
dem Wildschadengesetz ist er größtentheilS einverstanden ,
nur nicht mit Nummer 4 , wonach die Beschränkungen der

Entschädigungspflicht für Wildschaden in Waldungen ge¬
strichen werden sollen .

Straub . Jedermann wird das Unheilvolle des Jagd¬

wesens einflhcn , oder eS auS den vielen bitteren Klagen
in den Petitionen erkennen ; Jedermann wird auch wün¬

schen, daß ein Gesetz über Ablösung der Jagdrechte und
eine Revision deS WildschadengesctzeS auf dem nächsten

Landtage vorgelegt werde . Wenn auch zugegeben wird ,
daß die Jagden ein Ausfluß deS EigenthumS wären , so
ist doch der Streit darüber nicht praktisch , denn das Recht
wird bei uns nicht bestritten . Fragt man aber , wie die

Eigenthümer zu dem Jagdrccht gekommen sind , so erscheint
eö als ein Ausfluß der Staatshoheit und die Aufhebung
desselben hat nicht die Schwierigkeiten , als wenn eö privat¬
rechtlicher Natur wäre . Er schließt sich in dieser Hinsicht
der Ansicht des Herrn Geh RathS Bckk an , die er auf dem

Landtage von 1831 aussprach und stimmt dem Antrag
auf Ablösung urd Revision deS WibfchadengcsetzeS bei .

( Schluß folgt ) .

Karlsruhe , 15 . September . Nach Eröffuung der

heutigen Sitzung nahm der Abg . Buff das Wort und
äußerte : ES fei der Kammer erinnerlich , wie er in der

vorigen Woche wegen Aenderung feiner Ansicht über Huß
angegriffen wurde . Der Abg . Mathy berief sich dabei auf
ein Aktenstück , welches er in der Hand halte , und fragte
auf eine Art , worauf ich zu antworten nicht verpflichtet
war , ob ich dieses Aktenstück geschrieben habe . Ich antwor¬
tete : nein , weil ich glaubte , es sei von einem selbststän¬
digen Aufsatze oder von einem Briefe die Rede ; ich fügte
bei , ich glaube nicht , daß dieses Aktenstück von mir her¬
rühre und forderte den Abg . Mathy aus , eS zu lesen .
Später erinnerte ich mich , daß eine Einladung zu Unter -

Zeichnungen für ein Denkmal gemeint sein könne , und er¬
klärte , daß ich mich erinnere , diese Einladung redigirt zu
haben . Wetter äußerte ich mich nicht , denn damals war
die katholische Kirche so angegriffen , daß ich als Individuum
schweigen mußte , weil eS einen moralischen Ekel gibt , der
nicht länger zu reden gestaltet . In Beziehung auf kiesen
Vorgang wurde ich der Unwahrheit beschuldigt ; ich habe
hier Manches ausgestanden , aber meinen Charakter will ich
rein auö diesem Saale tragen . Ich habe den Herin Präsi¬
denten gebeten , den Abg . Mathy aufzufordern , mir dag
Aktenstück vorzulegen ; er hat dies geihan und eS hat sich
bewahrheitet , was ich sagte . ES ist von mir geschrieben ,
aber was ist eS ? Kein selbstständiger Aufsatz , kein Brief ,
sondern die Correktur eines Aufsatzes , die einer Freundes¬
hand anvertraut war . Ich habe bloS jene Form in Abrede
gestellt , aber nickt , daß ich meine Ansichten über Huß ge¬
ändert habe . Seit vierzehn Jahren , erklärt der Redner
Weiler , haben feine kirchlichen und politischen Gesinnungen
eine Aenderung erfahren , und er danke Gott dafür , daß
er auf diese Wege gekommen . Er kam auS einer Schule ,
wo er seinen Lebrern gefolgt war , waS ihm Niemand ver¬
argen werde . Er hat aber jene Partei verlassen , als sie
im Siege war ; zur Zeit der Julirevolution fei er zurück¬
getreten und habe dafür nichts als Verfolgung geerntet .
Der Redner schließt mit den Worten des Apostels Paulus :
Als ich noch ein Knabe war , da hatte ich kindische Gedan¬
ken ; da ich ein Mann geworden , so denke ich wie ein
Mann .

Der Präsident bestätigt , daß er dcn Abg . Mathy
aufgefordert , in seiner Gegenwart daS Aktenstück dem Abg .
Buff zu zeigen , was derselbe auch in loyaler Weise , wie
zu erwarten war , gcthan habe .

Mathy . Ich will auf nichts Anderes erwidern , als
auf die angebliche Berichtigung einer Thalsache . Daß der
Hr . Abg . Buss seine Ueberzeugung geändert , habe ich ihm
nicht verdacht ; dazu kann es gute Gründe geben und sie
zu verdächtigen , ist meine Sache nicht ; doch wird die
Aenderung von einer späteren Zeit als von der Julirevo¬
lution datiren , denn die Worte , welche ick vorlas , wuiden
im Jtchre 1834 , also vier Jahre später geschrieben . Wegen
der Aenderung seiner Ansicht über Huß , habe ich den
Redner nicht angegriffen , seine Behauptung , daß ich dies
gethan , ist unrichtig . Ich habe behauptet , daß Er die von
mir vorgelesenen Worte geschrieben habe ; dieö hat er an¬
fänglich verneint , sodann , nachdem ich die Handschrift vor «

gewiesen , zuqcstanden und heute die Handschrift alS äckt
anerkannt . Vorher hatte ich angeführt , daß die Worte ,
welche ich vorlaS , in der Einladung zu Unterzeichnungen
eines Denkmals für Huß und Hieronymus enthalten seien ;
der Abg . Buff wußte also , von was die Rede war , konnte
sonach nicht glauben , daß eS sich um die Form , um einen
selbstständigen Aufsatz oder einen Brief handle . Ich über¬
lasse nun der öffentlichen Meinung daS Unheil darüber ,
waS die heutige Berichtigung deS Abg . Buff werth ist .

Hierauf schritt die Kammer zur Derathung von PelitionS «
berichten .
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